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Bnterpellation „Wie weiter mit der Axpo?"

Die Axpo Holding AG (Axpo) basiert auf dem NOK (Nordostschweizer Kraftwerke) -
Gründungsvertrag aus dem Jahr 1914. Die Eigentümer derAxpo sind die Nordost-
schweizer Kantone (ZH, AG, AG, AI, AR, TG, SH, GL, ZG)) respektiver deren Elektri-
zitätswerke. Die Axpo ist heute der grösste schweizerische Energiekonzern und auch
die grösste Produzentin von Strom aus erneuerbaren Energien. Die Eignervertreter
derAxpo wollten den NOK-Gründungsvertrag durch ein neues Regelwerk, welches
sich aus Statuten, einem Aktionärsbindungsvertrag und einer Eignerstrategie zusam-
mensetzt, ablösen. Das Konkordat des NOK-Gründungsvertrags kann nur durch ei-
nen einstimmigen Beschluss aufgelöst werden.

Dieses Vorhaben wurde in den Kantonen kritisch diskutiert, aber letztlich von alten
zuständigen Parlamenten, Regierungen und Werken angenommen. Teils erst nach-
dem die Eignerstrategie punktuell präzisiert wurde, aber als absehbar war, dass die
Eignervertreter sich weigerten, die Anliegen der Parlamente aufzunehmen und das
Vertragswerk weiter zu verbessern. In den Kantonen Aargau, Zürich und Schaffhau-
sen, in denen das kantonale Parlament der Auflösung des NOK-Gründungsvertrages
zustimmen musste, wurde im Rahmen der Vorlagen jeweils die kantonalen Gesetze
angepasst, sodass diese nun Vorgaben für die Beteiligungen an derAxpo beinhal-
ten. Die Regelungen in der Zürcher und Schaffhauser Gesetzgebung sind inhaltlich
praktisch identisch. Jene im Kanton Aargau ist weniger weitgehend, bildet aber kei-
nen Widerspruch zu den anderen beiden. Gemeinsam ist allen Regelungen die An-
forderung, dass versorgungsrelevante Kraftwerke und die Netze und Beteiligungen
an Netzen unter Kontrolle der öffentlichen Hand verbleiben sollen. Diese drei Kan-
töne besitzen zusammen 72.6% derAxpo.

Als einziger Kanton wurde im Kanton Schaffhausen, nach Zustimmung durch das
Parlament, das Referendum ergriffen und eine Volksabstimmung über die Auflösung
des NOK-Gründungsvertrages durchgeführt. Kritisiert wurde insbesondere, dass mit-
tetfristig ein Teilverkauf der Axpo und auch aller versorgungsrelevanter Teile möglich



ist. Dies, weil derAktionärsbindungsvertrag eine Ablauffrist hat und damit eine schlei-
chende Privatisierung angelegt ist. Zudem können die Vorgaben der Eignerstrategie
nicht justiziabel durchgesetzt werden und entsprechend sind sie für den Verwal-
tungsrat, die Geschäftsleitung und das Aktionariat nicht zwingend verbindlich. Die
Schaffhauser Stimmbevölkerung folgte diesen Argumenten und lehnte im August die-
ses Jahres die Auflösung des NOK-Gründungsvertrag ab, sodass dieses Vorhaben
aktuell gescheitert ist.

Das Abstimmungsresultat in Schaffhausen zeigt, dass eine Ablösung des NOK-Grün-
dungsvertrags in der Bevölkerung nicht unbedingt mehrheitsfähig ist, wenn nicht ga-
rantiert werden kann, dass die Axpo einschliesslich die versorgungsrelevanten Kraft-
werke und die Speicheranlagen, die Netze und die Beteiligungen an Netzen vollstän-
dig in öffentlicher Hand verbleiben. Da es nach wie vor sinnvoll wäre, den NOK-
Gründungsvertrag aus dem Jahre 1914 abzulösen, stellen sich nun vor diesem Hin-
tergrund folgende Fragen:

1. Welches Vorgehen ist bzgl. Ablösung des NOK-Gründungsvertrages geplant?

2. In welchem Zeithorizont ist mit einem neuen Vorschlag zu rechnen?

3. Wie soll der in der Schaffhauser Abstimmung vorgebrachten Kritik Rechnung ge-
tragen werden?

4. Wie stellt sich der Thurgauer Regierungsrat dazu, ähnliche gesetzliche Grundla-
gen zurAxpo-Beteiligung im Thurgauer Gesetz über das Elektrizitätswerk des
Kantons Thurgau (EKT-G) wie in den Axpo-Eignerkantonen ZH, SH und AG zu
schaffen?

5. Welche Punkte müssten bei einer Neuauflage des Aktionärbindungsvertrages aus
Sicht der Thurgauer Regierung berücksichtigt werden?

Frauenfeld, 22.01.2025
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